
Zwischenruf

Initiative zur Änderung im SGB VIII mit Blick auf § 19 »Gemeinsame Wohnformen 
für Eltern und ihre Kinder«

Aktuell müssen in den Mutter/Vater-Kind-Einrichtun-
gen nach § 19 SGB VIII Eltern bei einer Inobhutnahme 
des Kindes die Einrichtung am selben Tag verlassen, 
weil der Kostenträger, das zuständige Jugendamt, ein 
weiteres Verbleiben in der Einrichtung nicht weiter 
finanziert. Manchmal dürfen die Betroffenen auf 
Kosten der Einrichtung oder dem »guten Willen« des 
Jugendamtes noch ein oder zwei Tage in der Einrich-
tung bleiben. 

Nicht einvernehmliche Trennungen vom Kind finden 
insbesondere bei den Fällen statt, bei denen eine rich-
terliche Anordnung und der Schutzauftrag nach § 8a 
bestehen, regelmäßig statt. Demgegenüber können 
einvernehmliche Trennungen und Inobhutnahmen 
durch eine Pflegefamilie längerfristig geplant werden. 
Insbesondere in den Fällen der ungeplanten und nicht 
einvernehmlichen Trennungen entsteht die Situation, 
dass Eltern unvorbereitet und ohne Perspektiven die 
Einrichtung verlassen müssen. Das ist sowohl für die 
Betroffenen selbst, aber auch die Mitarbeitenden und 
alle anderen Bewohner:innen äußerst belastend, er-
schwert die Arbeit in den Einrichtungen und verhin-
dert unter anderem auch im Hinblick auf das Kind, 
dass erste Besuchskontakte mit den leiblichen Eltern 
nach der Trennung gut begleitet werden. Die Einrich-
tungen sind ohne die Chance auf eine weitere Finan-
zierung in vielen Fällen gezwungen, die Elternteile in 
einer für sie traumatischen Situation zu entlassen und 
damit vielfach in die Wohnungslosigkeit, in manchen 
Fällen sogar in die Obdachlosigkeit, zu schicken.

Abgesehen davon, dass es sich dabei um eine große 
Härte handelt, ist es auch nicht zielführend. Gerade 
junge Frauen in Wohnungslosigkeit versuchen nicht 
selten durch eine neue Beziehung und gegebenenfalls 
eine neue Mutterschaft ihre Situation zu stabilisieren. 
Zielführender wären Ressourcen, um auch für das El-
ternteil Perspektiven für ein Leben mit einem nicht 
bei ihm lebenden Kind zu erarbeiten, erste Umgangs-
kontakte zu begleiten und weiterführende Hilfen zu 
vermitteln. 

Für Eltern mit Behinderungen, beispielsweise mit einer 
Lerneinschränkung, deren Aufenthalt in der Mutter/
Vater-Kind-Einrichtung über das SGB IX finanziert 
wird, besteht diese Belastung nicht, da diese weiter 
finanziert werden können. Hier besteht also eine Un-
gleichbehandlung. In einigen Fällen, nämlich dann, 
wenn die Elternteile unter 21 Jahren alt sind, kann es 
gelingen, weiterführende Hilfe über den neuen § 41 
SGB VIII durch das Jugendamt zu finanzieren. 

Wir setzen uns für eine Veränderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ein und haben folgenden Vor-
schlag für eine Gesetzesänderung:

§ 19 Absatz 1 SGB VIII Satz (5): 
Die Hilfe umfasst auch die Entwicklung einer 
Perspektive im Zuge der Beendigung der Leis-
tung und eine bedarfsgerechte Nachbetreuung 
und Unterstützung bei der Suche nach geeigne-
ten Anschlussmaßnahmen. 

Die Mutter/der Vater kann im Fall einer Trennung 
vom Kind noch für einen angemessenen Zeit-
raum, in der Regel drei Monate, in der Einrich-
tung verbleiben, um im akuten Trennungsprozess 
begleitet zu werden und Perspektiven für die 
eigene Zukunft ohne Kind zu entwickeln. 
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